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Pm1d~t~ q;o:i 
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag. Michael Hammer, Mag.• Eva Blimlinger 

Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 2658/A der Abgeordneten Mag. Michael 
Hammer, Mag. Eva Blimlinger Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrpersonen­
Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Land- und forstwirtschaftliche 
Landesvertragslehrpersonengesetz geändert werden (Dienstrechts-Novelle 2022) (1576 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

1. In ArL 2 werden anstelle der bisherigen Z I folgende Z 1 bis 8 eingefügt: 

„ 1. In § l 2a Abs. 4 wird die Wortfolge „der Beurteilung der letzten Prüfung, Lehrveranstaltung oder 
wissenschaftlichen Arbeit des Studiums" durch die Wortfolge „des Ablaufs der Regelstudiendauer gemäß 
Abs. 4a" ersetzt und nach Abs. 4 folgender Abs. 4a eingefügt: 

„(4a) Die Regelstudiendauer gemäß Abs. 4 beträgt bei Studien, denen nach den jeweils geltenden 
studienrechtlichen Vorschriften ECTS-Anrechnungspunkte zugeordnet sind, je sechs Monate (ein 
Semester) für 30 ECTS-Anrechnungspunkte an zu erbringender Studienleistung, mindestens jedoch 

1. vier Jahre (240 ECTS-Anrechnungspunkte) bei Diplomstudien, 

2. drei Jahre (180 ECTS-Anrechnungspunkte) bei Bachelor-Studien, 

3. eineinhalb Jahre (90 ECTS-Anrechnungspunkte) bei Master-Studien für das Lehramt 
Sekundarstufe (Allgemeinbildung), 

4. ein Jahr (60 ECTS-Anrechnungspunkte) bei Master-Studien für das Lehramt P 'marstufe und für 
das Lehramt Sekundarstufe (Berufsbildung) und 

5. zwei Jahre (120 ECTS-Anrechnungspunkte) bei sonstigen Master-Studien. 

Bei sonstigen Studien bestimmt sich die Regelstudiendauer nach den jeweils geltenden studienrechtlichen 
Vorschriften. Wurde das Studium vor Ablauf der Regelstudiendauer durch positive Beurteilung der letzten 
zu erbringenden Studienleistung abgeschlossen und wurden dabei von der Hochschule keine vor 
Studienbeginn erbrachten Leistungen als Ersatz für Studienleistungen anerkannt, so ist statt dem Ablauf 
der Regelstudiendauer der Tag der Beurteilung der letzten Prüfung, Lehrveranstaltung oder 
wissenschaftlichen Arbeit des Studiums maßgebend." 

2. In § l 2e Abs. 4 werden nach dem Zitat „§ 59b" ein Beistrich sowie das Zitat „§ 59c" eingefügt. 

3. § J 3e Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Urlaubsersatzleistung gebührt für jene Teile des Erholungsurlaubes nicht, die die Beamtin 
oder der Beamte trotz rechtzeitigem, unmissverständlichem und nachweislichem Hinwirken entsprechend 
dem§ 45 Abs. la BDG 1979 durch ihre oder seine Vorgesetzte bzw. ihren oder seinen Vorgesetzten nicht 
verbraucht hat, es sei denn der Verbrauch war wegen einer Dienstverhinderung durch Krankheit, Unfall 
oder Gebrechen unmöglich." 

4. In§ l 3e Abs. 10 Z 2 wird das Zitat „Abs. 2 Z 1 und 2" durch das Zitat „Abs. 2 Z 1 bis 3 in der Fassung 
der 2. Dienstrechts-Novelle 2016, BGB!. 1Nr.119/2016," ersetzt. 
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5. In § l 5a Abs. 2 werden folgende Sätze angefü.gt: 

„Dies gilt nicht während einer Wiedereingliederungsteilzeit nach § 50f BDG 1979, die in Folge eines 
Dienstunfalles oder einer akuten psychischen Belastungsreaktion im Zusammenhang mit einem 
außergewöhnlichen Ereignis im Zuge der Dienstausübung gewährt wurde. In diesen Fällen gebühren die 
sonstigen pauschalierten Nebengebühren in ungekürzter Höhe." 

6. In § 34 Abs. 1 entfallt nach der Wortfolge „nächsthöheren Verwendungsgruppe" die Wortfolge „des 
Allgemeinen Verwaltungsdienstes". 

7. In § 59a Abs. 4 Z 4 wird die Wortfolge „die an Mittelschulen„" durch die Wortfolge „die an 
Mittelschulen," ersetzt. 

8. Dem§ 59b Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Für die an Polytechnischen Schulen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätzlich 
eingesetzten Lehrpersonen gilt Z 1 mit folgender Maßgabe: Die Zulage gemäß lit. a gebührt auch dann, 
wenn sie in den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik bzw. Lebende Fremdsprache insgesamt 
mindestens drei Wochenstunden unterrichten; die Zulage gemäß lit. b gebührt auch dann, wenn sie in den 
genannten Gegenständen mindestens insgesamt sechs Wochenstunden unterrichten.'"' 

2. In Art 2 erhält die bisherige Z 1 a die Bezeichnung „9". 

3. In Art. 2 wird nach Z 9 folgende Z 10 eingefügt: 

„10. In§ 92 Abs. 1 entfallt nach der Wortfolge „nächsthöheren Verwendungsgruppe" die Wortfolge „des 
militärischen Dienstes". " 

4. In Art 2 erhält die bisherige Z 1 b die Bezeichnung „ 11 ". 

5. In Art 2 werden nach Z 11 folgende Z 12 und 13 eingefügt: 

„ 12. In § 169f wird nach Abs. 6a folgender Abs. 6b eingefügt: 

„(6b) Gemeinsam mit der Feststellung nach Abs. 4 oder 5 ist auch das Datum bescheidmäßig 
festzustellen, ab dem ein allfälliger Anspruch auf Nachzahlung von Bezügen, der sich aus der 
rückwirkenden Anwendung von Abs. 6 ergibt, nicht verjährt ist." 

13. In§ 175 Abs. 102 Z 5 wird die Wortfolge „deren Dienstverhältnis nach dem 31. Dezember 2020 
begründet wird" durch die Wortfolge „deren anrechenbare Vordienstzeiten erstmalig oder erneut 
festzustellen sind und die nicht nach § I 69c Abs. 1 übergeleitet wurden" ersetzt. " 

6. In Art 2 erhält die bisherige Z 2 die Bezeichnung „14" und treten in der neuen Z 14 in § 175 Abs. 
105 an die Stelle der Z 2 folgende Z 2 bis 6: 

„2. § 169f Abs. 6b mit l. Jänner 2004; 

3. § 34 Abs. 1 und§ 92 Abs. 1 mit 5. April 2022; 

4. § 12a Abs. 4 und 4a mit l. Juli 2022; auf die Beamtin oder den Beamten, deren oder dessen 
Vorbildungsausgleich anlässlich einer bis zum Ablauf des 30. Juni 2022 erfolgte Ernennung oder 
eines bis dahin erlangten Studienabschlusses zu bemessen ist, ist § 12a weiterhin in der bis dahin 
geltenden Fassung anzuwenden, sofern sie oder er nicht die Anwendung der geltenden Fassung 
beantragt; die beantragte Bemessung nach der geltenden Fassung wird mit dem Monatsersten der 
Antragstellung wirksam; 

5. § 12e Abs. 4 und§ 59b Abs. l mit l. September 2022; 

6. § 13e Abs. 2 und 10 Z 2, § 15a Abs. 2, § 59a Abs. 4 Z 4 und § 63d samt Überschrift mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag." 
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7. In Art 3 werden nach Z 1 folgende Z 1 a bis 1 d eingefügt: 

„ 1 a. In § 15 Abs. 4 wird die Wortfolge „der Beurteilung der letzten Prüfung, Lehrveranstaltung oder 
wissenschaftlichen Arbeit des Studiums" durch die Wortfolge „des Ablaufs der Regelstudiendauer gemäß 
Abs. 4a" ersetzt und nach Abs. 4 folgender Abs. 4a eingefagt: 

„(4a) Die Regelstudiendauer gemäß Abs. 4 beträgt bei Studien, denen nach den jeweils geltenden 
studienrechtlichen Vorschriften ECTS-Anrechnungspunkte zugeordnet sind, je sechs Monate (ein 
Semester) für 30 ECTS-Anrechnungspun.kte an zu erbringender Studienleistung, mindes tens jedoch 

1. vier Jahre (240 ECTS-Anrechnungspun.kte) bei Diplomstudien, 

2. drei Jahre (180 ECTS-Anrechnungspun.kte) bei Bachelor-Studien, 

3. eineinhalb Jahre (90 ECTS-Anrechnungspun.kte) bei Master-Studien für das Lehramt 
Sekundarstufe (Allgemeinbildung), 

4. ein Jahr (60 ECTS-Anrechnungspun.kte) bei Master-Studien für das Lehramt Primarstufe und für 
das Lehramt Sekundarstufe (Berufsbildung) und 

5. zwei Jahre (120 ECTS-Anrechnungspunkte) bei sonstigen Master-Studien. 

Bei sonstigen Studien bestimmt sich die Regelstudiendauer nach den jeweils geltenden studienrechtlichen 
Vorschriften. Wurde das Studium vor Ablauf der Regelstudiendauer durch positive Beurteilung der letzten 
zu erbringenden Studienleistung abgeschlossen und wurden dabei von der Hochschule keine vor 
Studienbeginn erbrachten Leistungen als Ersatz für Studienleistungen anerkannt, so ist statt dem Ablauf 
der Regelstudiendauer der Tag der Beurteilung der letzten Prüfung, Lehrveranstaltung oder 
wissenschaftlichen Arbeit des Studiums maßgebend." 

Jb. Nach§ 28b Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefagt: 

„(2a) Im Fall der Beendigung des Dienstverhältnisses durch unberechtigten vorzeiligen Austritt sind 
die Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Ermittlung der Ersatzleistung anstelle des für 
das Kalenderjahr gebührenden gesamten Erholungsurlaubs das Vierfache der Wochendienstzeit, die dem 
durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß im betreffenden Kalenderjahr entspricht, zugnmde zu legen ist." 

Je. In§ 28b Abs. 3 entfällt die Wortfolge „ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt oder". 

Jd. In§ 28b Abs. 7 wird das Zitat „Abs. 1, 2, 5 und 6" durch das Zitat „Abs. 1, 2, 2a, 5 und 6" ersetzt." 

8. In Art 3 werden nach der Z 18 folgende Z 18a bis 18d eingefügt: 

„ 18a. In § 90h Abs. 1 entfällt der zweite Satz. 

18b. In § 90h Abs. 3 entfällt die Wortfolge „erster Satz". 

18c. § 90k samt Überschrift lautet: 

"Gesamtverwendungsdauer im Entlohnungsschema U L für Lehrer in nicht i~esicherter 
Verwendung 

§ 90k. Die Zeiträume einer Verwendung a1s Vertragslehrperson des Entlohnungsschemas II L an einer 
im § 90c Abs. 3 angeführten Einrichtung oder mehrerer solcher Verwendungen beim selben Dienstgeber 
dürfen für eine Vertragslehrperson insgesamt fünf Jahre nicht übersteigen. Vorangegangene Zeiträume 
einer Verwendung als Vertragslehrperson des Entlohnungsschemas 1 L oder in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis an einer im § 90c Abs. 3 angeführten Einrichtung oder mehrerer solcher Verwendungen 
sind für diesen Zeitraum anzurechnen." 

18d. Dem § 90q Abs. 1 werden folgende Sätze angefagt: 

,,Für die an Polytechnischen Schulen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätzlich 
eingesetzten Vertragslehrpersonen gilt Z 1 mit folgender Maßgabe: die Zulage gemäß lit. a gebührt auch 
dann, wenn sie in den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik bzw. Lebende Fremdsprache insgesamt 
mindestens drei Wochenstunden unterrichten; die Zulage gemäß lit. b gebührt auch dann, wenn sie in den 
genannten Gegenständen mindestens insgesamt sechs Wochenstunden unterrichten."" 
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9. In Art. 3 wird nach der Z I9 folgende Z I9a eingefügt: 

„ 19a. In § 100 Abs. 94 Z 8 wird die Wortfolge „deren Dienstverhältnis nach dem 31. Dezember 2020 
begründet wird" durch die Wortfolge „deren anrechenbare Vordienstzeiten erstmalig oder erneut 
festzustellen sind und die nicht nach § 94a Abs. l übergeleitet wurden" ersetzt. " 

IO. In Art. 3 Z 20 treten in§ IOO Abs. IOO an die Stelle der Z 2 und 3 folgende Z 2 bis 5: 

„2. § 15 Abs. 4 und 4a mit 1. Juli 2022; auf die Vertragsbedienstete oder den Vertragsbediensteten, 
deren oder dessen Vorbildungsausgleich anlässlich einer bis zum Ablauf des 30. Juni 2022 
erfolgten Einreihung oder eines bis dahin erlangten Studienabschlusses zu be essen ist, ist § 15 
weiterhin in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden, sofern sie oder er nicht die Anwendung 
der geltenden Fassung beantragt; die beantragte Bemessung nach der geltenden Fassung wird mit 
dem Monatsersten der Antragstellung wirksam; 

3. § 90h Abs. 3 und § 90k samt Überschrift sowie der Entfall des § 90h Abs. l zweiter Satz mit 
1. August 2022; 

4. § 38 Abs. 2 bis 8 sowie 11bis15, § 38a Abs. 2 und 3, § 39, § 39a Abs. 1bis6, § 40 Abs. 1und2 
sowie Abs. 4, § 46 Abs. 6 und 7, § 48 samt Überschrift, § 90q Abs. 1 und § 100 Abs. 99 mit 
1. September 2022; 

5. die die§§ 47c und 47d betreffenden Einträge im Inhaltsverzeichnis,§ 28b Abs. 2a, 3 und 7, § 36b 
Abs. 1 Z 1, § 40 Abs. 3, § 47c samt Überschrift und § 47d samt Übersc ·ft mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag." 

I 1. In Art. 4 erhält die bisherige Z I die Bezeichnung „la" und wird davor folgende Z I eingefügt: 

„ 1. Dem § 26 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt: 

,,Für den Bereich der allgemeinbildenden Pflichtschulen gelten die Ernennungserfordernisse durch die 
Erfüllung der Erfordernisse für eine der Schularten der allgemeinbildenden Pflichtschulen als erbracht."'' 

I2. In Art. 4 Z 3 wird in§ 123 Abs. 93 vor der Wortfolge „§ 51a samt Überschrift" die Wortfolge „§ 26 
Abs. 6," eingefügt. 

13. In Art. 6 wird nach der Z llfolgende neue Z Im eingefügt; die bisherigen Z Im und In erhalten die 
Bezeichnungen „ln" sowie „lo": 

„ 1 m. Dem § 15 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Für den Bereich der allgemeinbildenden Pflichtschulen gelten die Zuordnungserfordernisse durch die 
Erfüllung der Erfordernisse für eine der Schularten der allgemein bildenden Pflichtschult!n als erbracht."" 

I 4. In Art. 6 wird nach der neuen Z I o folgende neue Z Ip eingefügt; die bisherigen Z I und Ip erhalten 
die Bezeichnungen „lq" sowie „lr": 

„ lp. In § 22 Abs. 1 Z 1 wird nach der Bezeichnung „Sekundarstufe 1" ein Beistrich eingefügt, entfallt das 
Wort „oder " und wird nach der Bezeichnung „Polytechnischen Schule" die Wortfi lge „oder in der 
9. Schulstufe der Sonderschule " eingefügt." 

I5. In Art. 6 werden in Z 2 in§ 32 Abs. 34 Z I vor der Wortfolge „§ 25 samt Überschrift" die Wortfolge 
„§ 22 Abs. 1 Z 1, "sowie in Z 2 vor der Wortfolge „§ 24a samt Überschrift" die Wortfolge „§ 15 Abs. 2, 
" eingefügt. 
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Begründung: 

Zu § 12a Abs. 4 und 4a GehG sowie § 15 Abs. 4 und 4a VBG: 

Mit den Änderungen werden die Bestimmungen über den individuellen Vorbildungsausgh:ich, welcher eine 
finanzielle Doppelabgeltung der seit Inkrafttreten der Bundesbesoldungsreform 2015 pauschal in die 
Gehaltsansätze eingerechneten Studienzeiten vermeiden soll , hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen 
näher an die zuvor geltenden Bestimmungen über den Vorrückungsstichtag herangeführt: Derzeit ist die 
gesamte tatsächliche Studiendauer für den individuellen Vorbildungsausgleich zu berücksichtigen. Im 
System des Vorrückungsstichtags waren Studienzeiten dagegen nur bis zum Ablauf der Regelstudiendauer 
anrechenbar und daher auch nur insoweit vom Doppelanrechnungsverbot betroffen, we sie zeitlich mit 
anderen Vordienstzeiten zusammenfielen. Dementsprechend wird der für die Bemessung des individuellen 
Vorbildungsausgleichs zu betrachtende Zeitraum auf die Regelstudiendauer beschränkt. Den allgemeinen 
Standards im Europäischen Hochschulraum entsprechend ist dabei für je 30 ECTS-Anrechnungspunkte der 
laut Studienplan zu erbringenden Studienleistungen eine Regelstudiendauer von einem Semester (sechs 
Monaten) anzusetzen. Bei älteren Studien, denen noch keine ECTS-Anrechnungspunkte zugeordnet waren 
- was in der Praxis regelmäßig daran erkennbar ist, dass für die einzelnen Studienleistungen im 
Sammelzeugnis keine ECTS-Anrechnungspunkte angeführt werden - bestimmt sich die Regelstudiendauer 
nach den Angaben in den jeweiligen Studienplänen. Für ältere Diplomstudien wird die Regelstudiendauer 
regelmäßig vier, viereinhalb, fünf, fünfeinhalb oder sechs Jahre betragen. 

Im Hinblick auf die innerhalb des Europäischen Hochschulraums erheblich gewachsene Vielfalt an Studien 
wird eine Mindestdauer für die Regelstudienzeit vorgeschrieben, von der bei der Bemessung des 
individuellen Vorbildungsausgleichs auch dann auszugehen ist, sollten die Studienpläne im konkreten 
Einzelfall eine kürzere Studiendauer vorsehen. 

Ein vorzeitiger Studienabschluss (Tag der Beurteilung der letzten Prüfung, Lehrveranstaltung oder 
wissenschaftlichen Arbeit) vor Ablauf der Regelstudiendauer verkürzt den Betrachtungszeitraum für den 
individuellen Vorbildungsausgleich nur dann, wenn die akademische Studienleistung tatsächlich schneller 
erbracht wurde, also wenn der schnellere Studienverlauf nicht auf eine von der Hochschul vorgenommene 
Anrechnung von Leistungen zurückzuführen ist, die vor Studienbegim1 an einer and::ren Einrichtung 
erbracht wurden (wie z.B. bei Anerkennung der bisherigen Berufspraxis oder einer nicht hochschulischen 
Ausbildung). Dabei bleiben Leistungen außer Betracht, die erst nach Studienbeginn an einer anderen 
Einrichtung erbracht und von der Hochschule als Ersatz für Studienleistungen anerkannt wurden (z.B. 
Wahlfächer an anderen Hochschulen, Auslandssemester, Pflichtpraktika). Mit diesen ergänzenden 
Regelungen soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass von manchen Hochschulen bei einzelnen 
Studien die bisherige Berufspraxis zu einem erheblichen Teil auf die Studienleistung angerechnet wird. 
Wenn sich daher z.B. die tatsächlich an der Hochschule zu erbringende Studienzeit für ein Bachelor­
Studium, das zumeist 180 ECTS-Anrechnungspunkte bzw. drei Jahre umfasst, durch Anerkennung der 
Berufspraxis auf zwei Jahre verkürzt, so soll der frühere Abschluss keine Verkürzung des 
Betrachtungszeitraums für den individuellen Vorbildungsausgleich bewirken (dieser betr~igt dann trotz des 
früheren Abschlusses volle drei Jahre). Dasselbe gilt für ein Master-Studium, das zumeist 120 ECTS­
Anrechnungspunkte bzw. zwei Jahre umfasst, wenn sich die tatsächlich an der Hochschule zu erbringende 
Studiendauer durch großzügige Anrechnung der Berufspraxis auf ein Jahr verkürzt: der 
Betrachtungszeitraum für den individuellen Vorbildungsausgleich beträgt dann trotzdem volle zwei Jahre. 
Andernfalls käme es zu einer sachlich nicht rechtfertigbaren Begünstigung von Bediensteten, die weniger 
Studienleistungen an der Hochschule erbracht haben als Bedienstete, die ein vollumfängliches 
Hochschulstudium absolvieren. Die erforderlichen Informationen zur Beurteilung solcher Sonderfälle 
werden regelmäßig den Sammelzeugnissen oder insbesondere bei standardmäßig auf Berufserfahrung 
aufbauenden Studien den Studienplänen zu entnehmen sein. Im Falle einer Anrechnung einer 
hochschulischen Ausbildung ist hingegen auf Abs. 4 zu verweisen, der bei vergleichbaren !)tudien von einer 
einheitlichen Studienzeit ausgeht. 

In der Praxis wird die Anwendung weiterhin dergestalt erfolgen können, dass anhand des Kalenders 
überprüft wird, welche (Vor-)Dienstzeiten sich mit dieser Regelstudienzeit „überschneidl~n". Im Ergebnis 
umfasst der Betrachtungszeitraum dann - von einzelnen Fällen eines tatsäc ich schnelleren 
Studienverlaufs abgesehen - ausgehend von einem 1. Jänner oder 1. Juli (Studienbeginn) drei, dreieinhalb, 
vier, viereinhalb, fünf, fünfeinhalb oder sechs Kalenderjahre. Beim Endergebnis ist weiterhin das in Abs. 4 
festgelegte Höchstausmaß des individuellen Vorbildungsausgleichs zu beachten. 

Auf Bedienstete, deren Ernennung oder Einreihung bzw. Überstellung bis zum Ablauf des 30. Juni 2022 
erfolgt oder die bis dahin ein Studium abschließen, sind die Bestimmungen über den individuellen 
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Vorbildungsausgleich weiterhin in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2022 geltenden Fassung anzuwenden, 
so lange nicht ausdrücklich die Anwendung der ge ltenden Fassung beantragt wird. Der aufgrund eines 
so lchen Antrags neu bemessene Vorbildungsausgleich wird für die Bezüge ab dem Ylonatsersten der 
Antragstellung wirksam. 

Zu § 12e Abs. 4 GehG: 
Da die Reduktion der Lehrverpflichtung einer Administratorin oder eines Admini~.trators bzw. der 
Bereichsleitung in einem Schulcluster nicht den Umfang der Tätigkeit in der Administration bzw. der 
Bereichsleitung vermindert, sondern lediglich · die Unterrichtstätigkeit betrifft, behalten die genannten 
Personengruppen die auf ihre administrativen Tätigkeiten anknüpfende Dienstzulage gemäß § 59c GehG 
in voller Höhe. 

Zu 13e Abs. 2 GehG: 
Durch die Änderung wird der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs Rechnung getragen. Mit 
Urteil vom 25. November 2021 in der Rechtssache C-233/20 hat der Europäische Gerichtshof im Hinblick 
auf die Bestimmung des§ 10 Abs. 2 des Urlaubsgesetzes, BGBI. Nr. 390/ 1976, entschieden, dass Art. 7 
Abs. 2 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. No ember 2003 über 
bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung in Verbindung mit Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union einer nationalen Vorschrift entgegenstehe, wonach eine Urlaubsersatzleistung für 
das laufende letzte Arbeitsjahr nicht gebührt, wenn der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin das 
Arbeitsverhältnis ohne wichtigen Grund vorzeitig einseitig beendet. Alleinige Voraussetzung für den 
Anspruch auf finanzielle Vergütung sei, dass das Arbeitsverhältnis beendet ist und dass nicht der gesamte 
Jahresurlaub verbraucht wurde. Der Grund für die Beendigung sei hingegen nicht maßgeblich. 

Der Anspruch auf eine Urlaubsersatzleistung nach § l3e Abs. 1 steht daher hinkünftig unabhängig vom 
Grund der Auflösung des Dienstverhältnisses zu. Siehe auch § 28b VBG. 

Zu 13e Abs. 10 Z 2 GehG: 
Es erfolgt eine Zitatanpassung. 

Zu § lSa Abs. 2 GehG: 
Um die Wiedereingliederung nach einem Dienstunfa ll oder einer akuten psychischen B lastungsreaktion 
im Zusammenhang mit einem außergewöhnlichen Ereigni s im Zuge der Dienstausüb ng attraktiver zu 
gestalten und Vergütungseinbußen zu reduzieren, sollen die sonstigen pauschalierten ebengebühren in 
ungekürzter Höhe weiter gebühren. Voraussetzung ist, dass die Beamtin oder der Beamte auf dem gleichen 
Arbeitsplatz wie vor dem Dienstunfall verwendet wird. 

Zu § 34 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 GehG: 
Der Verfassungsgerichtshof hat im Erkenntnis vom 3. März 2022, G 324/2021-10, ausgesprochen, dass die 
Beschränkung der Verwendungszulage nach § 75 Abs. 1 GehG auf Verwendungen im1erhalb des 
Exekutivdienstes - und damit der Ausschluss der Verwendungszulage für den Fall einer 
besoldungsgruppenübergreifenden Höherverwendung - verfassungswidrig sei und d ie entsprechende 
Wortfolge in § 7 5 Abs. l GehG in der Fassung BGB 1. r Nr. 60/20 18 aufgehoben. 

Mit den Änderungen in § 34 Abs. l und § 92 Abs. l werden auch die Parallelbestimmungen für den 
Allgemeinen Verwaltungsdienst und den mili tärischen Dienst verfassungskonform angepasst. 

Mit dem Bezug der Verwendungszulage wird die oder der Bedienstete auf einem Arbeitsplatz einer anderen 
Besoldungsgruppe höherwertig verwendet. Wird daher beispielsweise ein Exekutivbediensteter auf einem 
Arbeitsplatz der Allgemeinen Verwaltung verwendet, gebühren keine Zulagen und Nebengebühren der 
Besoldungsgruppe Exekutivdienst mehr (d .h. Entfall der Wachdienstzulage gemäß § 81 , Vergütung für 
besondere Gefährdung gemäß§ 82, Vergütung für Beamte des Exekutivdienstes gemäß~· 83). 

Zu § 59b Abs. 1 GehG und § 90q Abs. 1 VBG: 
Bis einschließlich dem Schuljahr 2012112 wurde in § 59b Abs. 1 GehG der Unterricht in Leistungsgruppen 
für PTS und HS/NMS gemeinsam geregelt. Mit Wirksamkeit vom l. September 2012 wurde mit der 
Überführung der Neuen Mittelschule in das Regelschulwesen die bisher in Abs. 1 für Leistungsgruppen 
vorgesehene Abgeltung in Abs. 1 a durch eine Zulagenregelung für die Erteilung des Unterrichts in Deutsch, 
Mathematik und lebende Fremdsprache ersetzt. Aufgrund der Gleichstellung der Polytechnischen Schulen 
und den Mittelschulen hinsichtlich der Differenzierungsmaßnahmen in § 31 a Schulunterrichtsgesetz mit 
BGBI. I Nr. 86/2019 kann nunmehr wieder eine gemeinsame Abgeltung des Fachunterrichts in Deutsch, 
Mathematik und lebender Fremdsprache unter Einbeziehung des integrativen Unterrichts an den 
Polytechnischen Schulen erfolgen. 
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Zu § 169f Abs. 6b GehG: 
Die Umsetzung der 2. Dienstrechts-Novelle 20 19 ist ein Unterfangen von erheblichen administrativen 
Ausmaßen, weshalb zwischen der Zustellung der Parteiengehöre, der Zustellung der Bescheide und der 
tatsächlichen Anweisung von allfälligen Nachzahlungen im Einzelfa ll längere Zeiträume vergehen können. 
Um mögliche Sorgen der Beamtinnen und Beamten betreffend eine mögliche Verj iihrung allfälliger 
Nachzahlungsansprüche auszuräumen und um das Vorliegen und die zeitliche Wirkung eines allfälligen 
älteren Antrags außer Streit zustellen, wurden deshalb in der Prax is in jedem einzelnen Fall Aussagen bzw. 
Feststellungen zum Verj ährungszeitpunkt in die Parteiengehöre und Bescheide aufgenommen. Dies 
unabhängig davon, ob sieb rechneri sch überhaupt ein Anspruch auf achzahlungen ergibt bzw. in welcher 
Höhe dieser besteht. Die weitestgehend automatisierte Erstellung der Parteiengehöre und Bescheide knüpft 
ebenfall s an das von der Dienstbehörde ennittelte und im Schriftsatz angeführte Verjährungsdatum an, um 
zwischen den rechtlich relevanten Fallgruppen unterscheiden zu können (amtswegige Neufestsetzung nach 
Abs. 1, Neufes tsetzung auf neuen Antrag nach Abs. 2 oder Neufes tsetzung im Rahmen eines bereits 
anhängigen Verfahrens nach Abs. 3). 

Der Verwaltungsgerichtshof hat jedoch mit seiner jüngeren Rechtsprechung aufgezeigt, dass die 
Dienstbehörde eine solche bescheidmäßige Feststellung über die Verjährung eines Nachzahlungsanspruchs 
zwar grundsätzlich auch von Amts wegen treffen kann, dieser jedoch eine Fests tellung über die 
Gebührlichkeit des Anspruchs sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach vorausgehen müsse (VwGH 
10.06.202 1, Ra 202 1112/0011 ). Da eine so lch umfa ngreiche Feststellung im Rahmen der zahlreichen 
Neufes tsetzungsverfahren jedoch die Grenzen des admin istrativ handhabbaren übersch eiten würde und 
zugleich den öffentlichen Interessen weiterhin entsprochen werden soll, die von den Dienstbehörden bisher 
verfo lgt wurden, wird nunmehr mit Abs. 6b eine eigene gesetzliche Grundlage für die bescheidmäßige 
Feststellung des im Einzelfa ll maßgebenden Verjährungsdatums geschaffen. Wie in den bereits ergangenen 
Bescheiden ist daher auch künftig ausschließlich das Datum fes tzustellen, ab dem der Bezugsanspruch 
(bzw. ein allfä lliger Anspruch auf Nachzahlung), der sich aus der rückwirkenden Anwendung der neu 
fes tgesetzten besoldungsrechtlichen Stellung ergibt, nicht verjährt ist. Dies unabhängig davon, ob die 
rückwirkend neu fes tgesetzte besoldungsrechtliche Stellung überhaupt zu einer Bezugsdifferenz für 
einzelne Monate führt oder in welcher Höhe so lche Differenzen bestehen. 

Zu § 175 Abs. 102 Z 5 GehG und § 100 Abs. 94 Z 8 VBG: 
Die geltende Fassung dieser Übergangsbestimmungen soll te einen geordneten Überga g von der bisher 
vorgesehenen Mitwirkung des BMKÖS bei der Vordienstzeitenanrechnung sicherstell en. Nachdem diese 
„Altfälle" zwischenzeitlich einer Erledigung zugeführt wurden, kann diese Übergangsregelung entfallen 
und an ihre Stelle e ine einheitliche Rechtslage für alle Bediensteten treten, die dem mit der 
Bundesbesoldungsreform 20 15 geschaffenen System der Vordienstzeitenanrechnung unt 3 rliegen. 

Zu § 28b Abs. 2a,3 und 7 VBG: 
Durch die Änderung wird der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs Rechnung getragen. Mit 
Urteil vom 25 . November 2021 in der Rechtssache C-233/20 hat der Europäische Gerich•.shof im Hinblick 
auf die vergleichbare Bestimmung des § 10 Abs. 2 des Urlaubsgesetzes, BGB!. Nr. 390/ 1976, entschieden, 
dass Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 
2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitsze itgestaltung („Arbeitszeit-Richtlinie") in Verbindung mit 
Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union einer nationalen Vorschrift 
entgegenstehe, wonach eine Urlaubsersatzleistung für das laufe nde letzte Arbeitsjahr ni ht gebührt, wenn 
der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin das Arbeitsverhältni s ohne wichtigen Grund orzeitig einseitig 
beendet. Alleinige Voraussetzung fü r den Anspruch auf finanzielle Vergütung sei, dass das 
Arbeitsverhältnis beendet ist und dass nicht der gesamte Jahresurlaub verbraucht wurde. Der Grund für die 
Beendigung sei hingegen nicht maßgebl ich. 

Der Oberste Gerichtshof stellte im fortgesetzten Verfahren mit Urteil vom 17. Februar 2022, GZ 
9 ObA 150/2 1 f, fest, dass der Entfa ll des Anspruchs auf Urlaubsersa tzleistung uniomrechtswidrig ist, 
soweit es den nach Art. 7 Abs. 2 der Arbeitszeit-Richtlinie un ionsrechtlich garantierten Mindesturlaub von 
vier Wochen betrifft. Eine finanzielle Abgeltung des über den vierwöchigen Mindesturlaub 
hinausgehenden Urlaubsteils ist unionsrechtlich nicht geboten. 

Zur Herstellung eines europarechtskonformen Rechtszustandes und in Entsprechung der zitierten 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wird in einem neuen Abs. 2a gesetzlich klargestellt, dass der 
Anspruch auf Ersatzleistung nach § 28b hinkünftig auch im Fa lle eines Austritts ohne wichtigen Grund 
zusteht. Abweichend von § 28b Abs. 1 und 2 ist dabei die Ersatzleistung für das laufe de Kalenderjahr 
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bezogen auf den nicht verbrauchten aliquotierten vierwöchigen Mindesturlaub gemäß der Arbeitszeit­
Richtlinie zu ermitteln. 

Für nicht verbrauchten Erholungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderj ahren gebührt auch im Fall eines 
unberechtig ten Austritts eine Ersatzleistung gemäß Abs. 5 für den gesamten noch ausstehenden 
Erholungsurlaub, soweit er noch nicht verfallen ist. 

Im Falle der Übernahme einer oder eines Vertragsbediensteten in ein öffen tli ch-rechtliche~ : Dienstverhältnis 
zum Bund (Abs. 3) wird das Dienstverhältnis in Bezug auf den Erholungsurlaubsanspruch als ein 
einhe itliches gesehen (siehe § 67 BDG 1979). Der Zweck und die Ansprüche gemäß Art. 7 der Richtlinie 
2003/88/EG werden dadurch gewahrt. 

Zu § 9011 Abs. 1 und § 90k samt Überschrift VBG: 
Die gegenständliche eine dauernde Einstufung in das Entlohnungsschema II L vorsehende 10 Stunden­
Grenze kö1mte eine Diskriminierung von in Teil beschäftigung stehenden Lehrpersonen nd insbesondere 
von Frauen darstellen. 

Zu § 90h Abs. 3 VBG: 

Es erfo lgt eine Zitatanpassung. 

Zu§ 26 Abs. 6 LDG 1984 und§ 15 Abs. 2 L VG: 

Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen werden an allgemeinbildenden Pflichtschulen auch außerhalb 
der Sonderschule verwendet, um die an den Volksschulen, Mittelschulen und Polytechni1;chen Schulen im 
gemeinsamen Unterricht integrativ beschul ten Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Für eine 
Leitungsfunktion an der Volks- oder Mittelschule können s ich die betreffenden Sonderschullehrpersonen 
aber nur bewerben, wenn sie zusätzlich auch das einschlägige Lehramt für die Schulart aufweisen, deren 
Leitung sie anstreben. 

Die betreffenden Lehrpersonen weisen aber eine umfassende pädagogische Ausbildung auf und sie 
verfügen über die erforderliche persönliche, fac hliche und pädagogische Eignung sowie die erforderlichen 
Führungs- und Managementkompetenzen um auch eine Schule zu leiten, für welche sie nicht über das 
einschlägige Lehramt verfügen. Auch für die Leitung eines Schulclusters genügt für di Leitung aller im 
Schulcluster zusanm1engefassten Schulen, wenn die Leiterin oder die Leiter nur für eine der mehreren 
geleiteten Schulen über ein einschlägiges Lelu·amt verfügt. 

Da sich jede Bewerberin und jeder Bewerberin einem umfangreichen Auswahlverfa hren im Rahmen dessen 
die E ignung für die Funktion Schulleitung festges tell t wird, stellen muss, erscheü1t es zeitgemäß, vom 
Erfordernis einer Lehrbefähigung für die betreffende Schulart abzugehen. Dementsprech nd soll nunmehr 
auch Lehrpersonen die Chance für eine Bewerbung auf d ie Position der Schulleitung an einer Schulart, für 
die sie das Lehramtsstudium nicht abgeschlossen haben, ermöglicht werden. 

Zu§ 22Abs.1Z1 LVG: 

Bisher erhielten Lehrpersonen an Sonderschulen eine Fächervergütung gemäß § 22 Ab:;. l Z 1 lediglich 
von der 5. bis zur 8. Schulstufe (Sekundarstufe l). Damit war das Berufsvorbereitungsjahr der 
Sonderschulen in der 9. Schulstufe (siehe§ 24 SchOG) nicht von der Bestimmung umfass!. Nunmehr sollen 
auch Lehrpersonen im Berufsvorbereitungsjahr an Sonderschulen eine entsprechende Fächervergütung 
erhalten. 

[ 1;; l Lh t l v_>fi-~J 
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